
finden, so war es viel schwieriger, die richtige „Sprache 
zu sprechen“. Immer wieder wurden wir von der 
Redaktion kritisiert, daß unsere Artikel zu trocken und 
nicht interessant genug seien. So wurde das Kollektiv 
immer wieder gezwungen, nach besseren Formulierun
gen zu suchen. Als Richtlinie kann hier nur gesagt 
werden: „Schreib’, wie und was du denkst und 
sprichst!“

Auch andere Schwierigkeiten sind aufgetaucht, aber 
mehr oder weniger schnell erkannt und beseitigt 
worden, z. B., daß einzelne Kollegen zwar ihre Mit
wirkung zusagten, dann aber versuchten zu „kneifen“. 
Es haben sich falsche Formulierungen und ideologische 
Schwächen in unserer Arbeit gezeigt, aber wir haben 
nicht kapituliert, sondern sind den Hindernissen ent
gegengetreten. Wichtig erscheint mir hierbei, daß 
wenigstens ein Mensch mit der erforderlichen Initia
tive und Freude an dieser Arbeit dem Kollektiv ange
hört und immer wieder neu helfend und anregend den 
übrigen zur Seite steht. Dann wächst das Interesse bei 
den anderen im Laufe der Zeit von selbst.

Bei uns erhob sich kürzlich die Frage, ob die über
wiegend aus der Arbeiterklasse stammenden Staats
funktionäre auch in der Presse anderer Parteien 
schreiben sollen. Ich möchte diese Frage bejahen, so
lange man dabei nicht seine eigene Zeitung vergißt. 
Andernfalls würde man sich der Möglichkeit begeben, 
im Interesse unseres Staates auf die Kreise der Be
völkerung einzuwirken, die nicht regelmäßig die Presse 
der Arbeiterklasse lesen.

Welchen Erfolg eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Gericht und Presse haben kann, zeigte sich auch bei 
unseren Aussprachen mit den Schöffen. Hier sind nie 
Schwierigkeiten aufgetreten, da ein Hinweis auf in der 
Tageszeitung veröffentlichte Beiträge so manche Un
klarheit bei den Schöffen beseitigen half. Durch unsere 
gute Zusammenarbeit mit der Presse haben wir auch 
erreicht, daß unberechtigte und unsachliche „Kritiken“ 
(sprich: Angriffe) an unserer Arbeit auf gehört haben.

Als Ergebnis unserer Bemühungen um eine regel
mäßige und geplante Berichterstattung in der Presse 
können wir feststellen, daß die „Märkische Volks
stimme“ in der Zeit vom 1. Juli 1953 bis 31. Januar 1954 
insgesamt 59 Artikel veröffentlichte, die von den acht 
— allerdings unterschiedlich beteiligten — verantwort
lichen juristischen Mitarbeitern stammten. Außerdem 
veröffentlichte die Betriebszeitung des VEB Schwer
maschinenbau „Heinrich Rau“ eine Anzahl weiterer 
Artikel von uns.

Wir möchten die Zusammenarbeit mit der Presse 
nicht mehr missen, über die wir in unseren Justizaus
spracheabenden häufig anerkennende Worte und die 
Bemerkung hören: „Ja, das haben wir neulich in der 
Zeitung gelesen“, was uns stets mit besonderer Freude 
und mit Stolz erfüllt.

HEINZ TAPPERT,
Richter am Kreisgericht Königs Wusterhausen

Westdeutsche Besucher nehmen Einblick 
in unsere Arbeit

Die Mitarbeiter der Justizverwaltungsstelle Halle 
haben die Verpflichtung erkannt, westdeutsche Delega
tionen, die sich in Halle aufhalten, mit der Arbeit 
unserer demokratischen Justiz bekannt zu machen. Sie 
berichten hierüber folgendes:

Um die gesamtdeutsche Arbeit auch auf dem Gebiet 
der Justiz zu verbessern, ist es erforderlich, mit der 
Nationalen Front des Demokratischen Deutschland 
Vereinbarungen darüber zu treffen, daß westdeutschen 
Delegationen Gelegenheit gegeben wird, sich mit der 
Arbeit der Justiz in der Deutschen Demokratischen Re
publik bekannt zu machen. Welche Erfolge hierbei er
zielt werden können, mag das folgende Beispiel deutlich 
machen:

Wir haben einer vorwiegend aus parteilosen Frauen 
bestehenden Delegation, die im Februar auf Einladung 
der Konsumgenossenschaft in Halle weilte, Gelegenheit 
gegeben, einen Tag Gast der Justizbehörden zu sein 
und die Arbeit unserer demokratischen Justiz kennen
zulernen. Sie nahmen an verschiedenen Gerichtsver
handlungen teil und hatten anschließend die Möglich
keit, mit unseren Richtern aus dem Volke ausgiebig zu 
diskutieren. Als ihnen unsere Richterinnen und Staats
anwälte aus ihrem Leben erzählten, waren sie aufs

äußerste davon beeindruckt, daß einfache Hausfrauen 
oder Arbeiterinnen heute bei uns den Richterberuf aus
üben. An diesem Beispiel erkannten sie anschaulich, daß 
unser Staat — im Gegensatz zu Westdeutschland — 
wirklich ein Staat der Arbeiter und Bauern ist.

Die westdeutschen Besucherinnen erklärten sich 
durch die Ergebnisse der besuchten Gerichtsverhand
lungen (VESchG) aufs tiefste befriedigt und versicher
ten uns, daß sie jetzt verstehen, was Volkseigentum ist 
und bedeutet, und daß die verhängten Strafen eher zu 
milde als zu hoch sind. Durch ihre Teilnahme an der 
Gerichtsverhandlung hätten sie die westdeutsche Lügen
propaganda über eine angebliche Willkür- und Terror
justiz in der Deutschen Demokratischen Republik voll
kommen erkannt. Sie hatten es bis dahin auf Grund 
der propagandistischen Einwirkung in Westdeutschland 
nicht für möglich gehalten, daß man sich bei uns so 
eingehend und gewissenhaft mit jedem einzelnen Fall 
beschäftige und die Angeklagten so menschlich be
handle. Auch die Besichtigung der sozialen Einrichtun
gen, wie des Betriebskindergartens, hat bei der Dele
gation tiefen Eindruck hinterlassen.

Verschiedene Angehörige der Delegation erklärten, 
daß es ihnen unverständlich sei, daß es in der Deut
schen Demokratischen Republik noch Menschen gibt, die 
mit den Verhältnissen hier nicht einverstanden sind. 
„Wenn es diesen Menschen hier in der DDR nicht ge
fällt“, so erklärten sie weiter, „dann sollen sie einmal 
zu uns nach dem goldenen Westen kommen und sie 
werden in wenigen Tagen die Segnungen der west
lichen .Demokratie* und ,Freiheit* kennen und die ge
waltigen Errungenschaften in der DDR schätzen ler
nen“.

Mit aufrichtiger Dankbarkeit für das Erlebte mußte 
uns am späten Nachmittag des Tages die Delegation 
verlassen, weil für abends der Besuch einer Veranstal
tung geplant war.

Alle Anwesenden bedauerten, daß sie nicht länger 
bleiben konnten und verließen uns mit der Verpflich
tung und dem Versprechen, in ihrer Heimat dafür zu 
kämpfen, daß das hier Erlebte bald Wirklichkeit werde!

Wir glauben, daß diese Methode der gesamtdeutschen 
Arbeit hervorragend dazu geeignet ist, das wahre Wesen 
und den wahren Charakter unserer demokratischen Ge
setzlichkeit, der Gesetzlichkeit eines Arbeiter- und Bau
ernstaates, überzeugend darzustellen. Damit kann ein 
entscheidender Beitrag zur Entlarvung der Justizwillkür 
und des Justizterrors im Adenauer-Staat und zur Her
stellung der Einheit Deutschlands und damit zur Er
haltung des Friedens geleistet werden. Deshalb beab
sichtigen wir, diese Arbeit verstärkt fortzusetzen, und 
empfehlen sie zur Nachahmung.

GUSTAV JAHN,
Leiter der Justizverwaltungsstelle Halle

Uber das Verhältnis der Abänderungsklage 
nach § 323 ZPO zu der Vollstreckungs
gegenklage nach § 767 ZPO bei Unterhalt

Für die Praxis ist es wichtig, daß Klarheit darüber 
besteht, wann bei Angriffen gegen einen früheren 
Unterhaltstitel § 323 ZPO oder wann § 767 ZPO anzu
wenden ist, in welchen Fällen beide prozessualen Rechts
behelfe in Frage kommen und welch unterschiedliche 
Ergebnisse erzielt werden, falls die Klage auf die eine 
oder andere Vorschrift gestützt wird. Die kürzlich vom 
Ministerium der Justiz herausgegebene „Anleitung für 
den Zivilprozeß“, die sich auch mit dieser Frage be
schäftigt, kommt zu dem Ergebnis, daß auch alle ver
änderten persönlichen Verhältnisse der Parteien, wie 
Änderung der Erwerbsfähigkeit, des Einkommens, der 
Bedürftigkeit usw. im Wege der Klage nach § 767 ZPO 
geltend gemacht werden können und daß ein Urteil 
nach § 767 ZPO die Unzulässigkeitserklärung der 
Zwangsvollstreckung wegen der Vorschrift des § 767 
Abs. 3 ZPO nur ab Klageerhebung aussprechen kann. 
Dieser Meinung kann ich nicht folgen.

§ 323 ZPO ist eine Spezialvorschrift, die bei wieder
kehrenden Leistungen wegen der mangelnden Vor
aussicht der künftigen Gestaltung der Lebensverhält
nisse der Parteien eine Ausnahme von den Wirkungen 
der Rechtskraft bringt. Sie ermöglicht für Kläger und 
Beklagten eine Wiedereröffnung eines abgeschlossenen
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